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Bestandsgehölz außerhalb des Geltungsbereichs

bestehender Baukörper innerhalb des Geltungsbereichs

bestehende Überdachung innerhalb des Geltungsbereichs

bestehender Baukörper außerhalb des Geltungsbereichs

Kabel Deutschland / Telekom (nachrichtlich übernommen)

Wasserversorgung (Stadtwerke Vilshofen - nachrichtlich übernommen)

Mischwasserkanal (Stadtwerke Vilshofen - nachrichtlich übernommen)

Regenwasserkanal (Stadtwerke Vilshofen - nachrichtlich übernommen)

Stromversorgung (Stadtwerke Vilshofen - nachrichtlich übernommen)

Straßenbeleuchtung (Stadtwerke Vilshofen - nachrichtlich übernommen)

Mittelspannungskabel mit 1 m-Schutzzonen 
(Bayernwerk - nachrichtlich übernommen)

Trogtrasse (DN Netz AG - nachrichtlich übernommen)

Rückbau

Rohrtrasse mit Kabelschacht (DN Netz AG - nachrichtlich übernommen)

Streckenfernmeldekabel / FB-Kabel (Erdverlegung) 
(DN Netz AG - nachrichtlich übernommen)

offene Bauweise

Allgemeines Wohngebiet

GRZ = 0,29 GFZ = 0,50

6,70 m bei E+1 / 4,75 m bei E+DG 

Grundflächenzahl

Art der baulichen Nutzung

Bauweise

Geschossflächenzahl

max. Wandhöhe

1. Art der baulichen Nutzung          (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung     (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

Nutzungsschablone

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen        (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§22 und §§23 BauNVO)

Baugrenze

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)WA

13. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Pflanzarten sind der Pflanzliste im Abschnitt 0.6.2 „Neuanpflanzungen“ zu entnehmen.

15. Sonstige Planzeichen

Einzelbaumpflanzung (Hochstamm), nicht standortgebunden

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Deckblatts Nr. 16 

Baufenster für Garagen/Carport/Stellplätze

Landkreis Passau

Gemarkung Pleinting

Stadt Vilshofen an der Donau

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR PLANLICHE FESTSETZUNGEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (3/3)TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (1/3) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (2/3)

Satteldach /  Pultdach  /  Walmdach  /  Krüppelwalmdach
Die Dachneigung des Hauptgebäudes darf nicht unterschritten
werden, der First muss mind. 0,50 m unter OK Hauptdachfirst 
liegen. Bei sämtlichen Gebäudetypen zulässig (max. 1 Stück).

Satteldach /  Pultdach  /  Walmdach  /  Krüppelwalmdach
Untergeordnete Bauteile, Garagen und Nebengebäude können 
auch als Flachdach ausgebildet werden.
15° - 38°    /  10° - 25°  /   15° - 30°   /   35° - 40°
Pfannen - naturrot bis erdfarben
Blech - silberfarben, kupferfarben
Gründächer
ab natürlicher oder von der Genehmigungsbehörde festgesetzter
Geländeoberfläche max. 4,75 m

Satteldach /  Pultdach  /  Walmdach  /  Krüppelwalmdach
Untergeordnete Bauteile, Garagen und Nebengebäude können 
auch als Flachdach ausgebildet werden.
15° - 38°    /  10° - 25°  /   15° - 30°   /   35° - 40°
Pfannen - naturrot bis erdfarben
Blech - silberfarben, kupferfarben
Gründächer
ab natürlicher oder von der Genehmigungsbehörde festgesetzter
Geländeoberfläche max. 6,70 m

0,50 m - 1,00 m, max. 1,40 m bei Balkonüberdachung
0,40 m - 1,00 m, max. 1,40 m bei Balkonüberdachung

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR PLANLICHE HINWEISE

          -   Unzulässig sind: Erker am Eck und an den Giebelseiten.
          -   Der Giebel ist entlang der Längsseite anzuordnen.     
          -   Fassadengliederung und Material:  Die Gebäude sind mit verputztem Mauerwerk 
              auszuführen oder in Holzbauweise oder mit überlukter Holzschalung. Für die verputz-
              ten Wandflächen sind nur ruhige Strukturen zulässig.
          -   Kamine sollen in Firstnähe aus dem Dach stoßen, überbreite und verunstaltende 
              Kamine an der Außenwand, sowie verunstaltende Kaminabdeckungen sind nicht 
              zugelassen.
          -   Bauliche Anlagen zur Aufnahme beweglicher Abfallbehälter sind auf vor Einsicht 
              schützende Flächen des Grundstückes oder als Wandbehälter auszuführen. Der 
              Nachweis ist bei der Bauvorlage zu erbringen.
          -   Kletterhilfen zur Fassadenbegrünung, wie Latten- oder Schnurgerüste, Rankgitter 
              und Wandspaliere sind zulässig und erwünscht.
          -   Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind der Dachfläche anzupassen 
              und soweit möglich zu integrieren.

0.3.2 Zulässig 2 Vollgeschossen als Höchstgrenze

E+1: Erdgeschoss und 1 Obergeschoss
         (Kellergeschoss darf nicht sichtbar werden)---

         Dachform: 

         Dachneigung:

         Dachdeckung:

         Wandhöhe:

E+DG: Erdgeschoss und ausgebautes Dachgeschoss
         (Kellergeschoss darf nicht sichtbar werden)

         Dachform: 

         Dachneigung:

         Dachdeckung:

         Wandhöhe:

0.3.3 Dachgauben

         Bei sämtlichen Gebäudetypen zulässig. Aus städtebaulichen Gründen erst ab 28°
         Dachneigung zulässig. Es sind nur stehende Giebelgauben zulässig. Der Abstand der
         Dachgauben zueinander muss mind. 1,50 m und vom Ortgang mind. 2,50 m betragen.
         Pro Dachfläche sind max. 2 Einzelgaupen zulässig. Aneinandergereihte Dachgauben
         sind unzulässig. Vorderfläche der Einzeldachgaupen max. 2,00 m². 
         Negativgauben (Dacheinschnitte) sind zulässig.

0.3.4 Zwerchgiebel

         Dachart:
         Dachneigung:

         Der Zwerchgiebel ist in den mittleren drei Fünftel der Gebäudelängswand anzuordnen.
         Die Breite des Zwerchgiebels darf max. 1/3 der Gebäudelänge nicht überschreiten. 
         Zulässige Breite des Zwerchgiebels max. 4,00 m.

         Der Zwerchgiebel darf max. mit einer Tiefe von 1,50 m aus der Gebäudefront heraus-
         treten.
         Bei einer Nutzung als Balkon oder Wintergarten ist eine Tiefe im Verhältnis zur Breite
         von 1:1 zulässig.
         Im Bereich des Zwerchgiebels darf die Höhe des zulässigen Kniestockes überschritten
         werden.
         Der Zwerchgiebel ist nur dann zulässig, wenn keine Dachgaupen an der betreffenden
         Seite zur Ausführung kommen.
         Vorspringende Bauteile, wie z.B. überdachte Balkone, sind in gleicher Dachdeckungsart
         wie das Hauptdach auszuführen. Hier sind jedoch Alternativ auch Glas- und Blecheinde-
         ckungen zulässig. Für die alternative Eindeckung gilt nicht die Festsetzung der Neigung 
         von 28°.

        Dachüberstände sind wie folgt zulässig:

        Traufüberstand:      
        Ortgang:                  

Übersichtsplan   1 : 25.000

Entwurfsverfasser:

Donau-Gewerbepark 5, 94486 Osterhofen
FON: 09932 9544-0 / FAX. 09932 9544-77
E-MAIL. info@geoplan-online.de 1 : 1000

Planunterlagen:
Grundkarte erstellt von Ingenieurbüro Geoplan, Osterhofen, auf digitaler Flurkarte der Bayerischen
Vermessungsverwaltung.
Untergrund:
Aussagen über Rückschlüsse auf die Untergrundverhältnisse und die Bodenbeschaffenheit können weder aus den amtlichen
Karten, aus der Grundkarte noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.
Nachrichtliche Übernahmen:
Für nachrichtlich übernommene Planungen und Gegebenheiten kann keine Gewähr übernommen werden.
Urheberrecht:
Für die Planung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Zustimmung darf die Planung nicht geändert werden.
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VERFAHREN

   - Ausgehend von der Endwuchshöhe der Bäume ist ein Abstand von 5 m zu den Stromleitun-
     gen einzuhalten. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) 
     ständig zu gewährleisten.
   - Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes 
     und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst 
     oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, 
     die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.
   - Auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff. BGB) des Grundstückseigentümers wird 
     hingewiesen.
   - Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen 
     und Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funken-
     flug, Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu 
     Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahn-
     betrieb ausgehenden Immissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den 
     einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) 
     vorzusehen bzw. vorzunehmen.

 2. Immobilienrelevante Belange:
   - Werden Kreuzungen von Bahnstrecken mit Wasser-, Gas- und Stromleitungen sowie Kanä-
     len und Durchlässen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende Kreuzungs- bzw. 
     Gestattungsanträge bei der DB Immobilien, Liegenschaftsmanagement, zu stellen.
   - Bei Bauarbeiten in Bahnnähe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu beach-
     ten. Die Einholung und Einhaltung dieser Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im Rah-
     men seiner Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus dem Bahn-
     betrieb sind die Bauantragsunterlagen (Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen.
   - Der Eisenbahnverkehr darf – bereits während der Baumaßnahme – weder beeinträchtigt 
     noch gefährdet werden.
   - Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkan-
     nten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen 
     Bedingungen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen.
   - Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hin-
     eingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und 
     durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. 
     Dies gilt auch während der Bauzeit.
   - Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger, etc.) 
     ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten 
     Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch 
     den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicherzustellen. Die Kosten 
     sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.
   - Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so 
     ist mit der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 
     4 - 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erfor-
     derliche Bahnerdung wird hingewiesen.
   - Baumaßnahmen in Nähe von Bahnbetriebsanlagen erfordern umfangreiche Vorarbeiten und 
     Sicherungsvorkehrungen zum Schutz der Kabel, Leitungen und Anlagen der DB AG. Im un-
     mittelbaren Bereich von DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem Vorhandensein betriebs-
     notwendiger Kabel und Leitungen gerechnet werden.
   - Die Kabelanlage/der Kabeltrog der DB Netz AG darf nicht überbaut, überschüttet freigegra-
     ben oder beschädigt werden. Kabelmerkzeichen dürfen nicht entfernt werden. Die Kabel-
     schächte müssen zum Zwecke der Instandhaltung/Entstörung jederzeit zugänglich bleiben.
   - Zu dem oben genannten TK-Kabel, dass sich gem. der Darstellung im Kabellageplan auf 
     Bahngrund befinden (Abstand ca. 7 m von Gleismitte), ist ein Schutzabstand von mind. 2 m
     einzuhalten.

Genehmigungsfassung                                      22.07.2021

0.4  Garagen, Nebengebäude, offene Pkw-Stellplätze und Zufahrten

        Werden Garagen an der Grenze zusammengebaut, sind sie so zu gestalten, dass eine
        einheitliche Gestaltung zustande kommt.
        Grenzgaragen müssen bei beidseitiger Grenzbebauung giebelseitig an der Grundstücks-
        grenze errichtet werden, d.h. Firstrichtung parallel zur Straße.
        Der Zweitbauende hat sich in Gestaltung, Dachform und Dachneigung an den Erstbauen-
        den zu halten.

        Wandhöhe im Mittel nicht über 3,00 m ab natürlicher oder von der Genehmigungsbe-
        hörde festgesetzter Geländeoberfläche. Bei einseitigen Grenzgaragen mit Satteldach
        ist die Grenzüberbauung (Dachüberstand) durch Einverständniserklärung des Nachbarns
        zu sichern.

        Dachform:  Satteldach    15°-38°
                           Pultdach       10°-25°         
                           Walmdach    15°-25° 
                           Flachdach     bis zu 5°

        Die Garagenzufahrt muss mind. 5,00 m tief sein, damit diese als Stellplatz genutzt wer-
        den kann, und darf zur Straße hin nicht eingezäunt oder abgesperrt werden. Ausnahmen
        können durch den Stadtrat der Stadt Vilshofen an der Donau in Einzelfällen zugelassen 
        werden.
        Garagen- und Stellplatzzufahrten sowie Stellplätze sollen versickerungsfähig ausgebildet
        werden. Zulässig sind Rasenfugenpflaster, Mindestfugenabstand 1,5 cm, Rasengitter-
        steine, Schotterrasen, wassergebundene Decken oder Kieselbelag mit entsprechendem,
        versickerungsfähigem Unterbau.

0.6 Grünflächen - Bepflanzung

0.6.1 Private Grünflächen und Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und in gepflegtem
         Zustand zu halten. Es sind heimische Gehölze It. Pflanzliste zugelassen. Auch wild 
         wachsende Arten sind wünschenswert. 
         Pflanzgebot: Im Gartenbereich ist mind. 1 Baum als Hochstamm zu pflanzen.

        Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auszuschließen 
        sind Gehölzentfernungen lediglich im Zeitraum 01. Oktober bis 28. Februar zulässig.

0.6.2 Neupflanpflanzungen
         Zur Wahrung des heimischen Orts- und Landschaftsbildes werden folgende boden-
         ständige Bäume und Gehölze empfohlen, es können auch weitere heimische Gehölze 
         verwendet werden:

         Gehölze über 4 m Höhe
            Hainbuche
            Eberesche
            Feldahorn
            Spitzahorn
            Bergahorn
            Stieleiche
            Winterlinde
            Sommerlinde
            Ulme
            Birke

         Gehölze bis 4 m Höhe
            Heckenkirsche
            Kornelkirsche
            Vogelbeere
            Traubenkirsche
            Schneeball
            Pfaffenhütchen
            Wildrosen
            Obstgehölze

         Sträucher
            Kornelkirsche
            Blut-Hartriegel
            Liguster
            Jelängerjelieber
            Wildapfel
            Kriech-Rose
            Hecken-Rose
            Holunder

         Nicht zulässig sind folgende Bäume und Gehölze:
            Lebensbaum
            Scheinzypresse
            Fichte
            Trauerweide
            Trauerbirke
            Kiefer
            Lärche
            Tanne
            Blutbuche

        Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes sind unbebaute Grundstücke vor Ver-
        wilderung zu bewahren. Zu diesem Zweck ist es insbesonders erforderlich das 
        Grundstück jeweils nach Bedarf, mind. zweimal jährlich zu mähen.

        Für die Hinterpflanzung von straßenseitigen Zäunen sind Gehölze zu wählen, die eine
        Höhe von 1,50 m - 2,00 m nicht überschreiten

0.14 Schallschutz

        1. Aufenthaltsbereiche im Freien (z. B. Balkone, Terrassen) sind in einem Abstand von
            mindestens 25 m zur südlichen Grundstücksgrenze zu errichten. Alternativ sind diese 
            lärmabgeschirmt (z. B. Einhausung) auszuführen. 

        2. Angepasste Planung/Grundrissorientierung:
            Fenster von Schlafzimmern, insbesondere Kinderzimmern, sind an der Nordfassade 
            anzuordnen. Alternativ sind diese mit einer fensterunabhängigen Wohnraumbelüftung 
            auszustatten, sodass ein zwingendes Öffnen der Fenster für Belüftungszwecke nicht 
            notwendig ist. 

        3. Passiver Lärmschutz:
            Bei Neuerrichtung von Wohngebäuden sind ab einem maßgeblichen Außenlärmpegel 
            von La ≥ 61 dB(A) passive Maßnahmen zum Schutz gegen einwirkenden Lärm zu 
            treffen. Im vorliegenden Fall ergibt sich aufgrund des Schienenlärms sowie den Vorga-
            ben der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ein maßgeblicher Außenlärmpegel von 
            maximal 79 dB(A).
            Die Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so auszuführen, dass sie die 
            Anforderungen an das gesamt bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’

w,ges 
 gem. DIN 4109

            erfüllen. Der rechnerische Nachweis gem. DIN 4109 ist im Zuge des Bauantrages von 
            einem geeigneten Fachbüro zu erbringen. 

Carpinus betulus
Sorbus aucuparia
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus carpinifolia
Betula verrucosa

Lonicera xylosteum
Cornus mas
Sorbus aucuparia
Prunus padus
Viburnum opulus
Euonymus europaeus

Cornus mas
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Lonicera caprifolium
Malus sylvestris
Rosa arvensis
Rosa canina
Sambucus nigra

Thuja (alle Arten)
Chamaecyparis (alle Arten)
alle Arten
Salix alba 'Tristis'
Betula verrucosa 'Tristis'
Pinus silvestris
Larix decidua
alle Arten
Fagus sylvatica 'Atropunicea'

TEXTLICHE HINWEISE (1/3) TEXTLICHE HINWEISE (2/3) TEXTLICHE HINWEISE (3/3)

Änderung des Bebauungsplans
„Pleinting - Ortskern” durch 
Deckblatt Nr. 16

Der bestehende rechtskräftige Bebauungsplan „Pleinting - Ortskern“ bleibt inhaltlich in vollem 
Umfang bestehen. Die nachfolgend aufgeführten Änderungen gelten lediglich für den Gel-
tungsbereich des Deckblattes Nr. 16.

Änderungen der textlichen Festsetzungen für Deckblatt Nr. 16

0.1 Bauweise:

         Zulässig sind freistehende Einzel- und Doppelhäuser. Es sind maximal zwei Wohnein-
         heiten je Wohngebäude zulässig. Ab einer Grundstücksgröße von mind. 600 m² sind 
         pro Wohngebäude max. 3 Wohneinheiten zulässig.

         Die durch Hauptgebäude überbaubare Grundstücksfläche ist durch eine Baugrenze
         festgesetzt. Garagen, Carports und Stellplätze können innerhalb des eigens gekenn-
         zeichneten Bereichs oder innerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

         Die maximale Grenzbebauung von 9 m je Grundstücksgrenze bzw. 15 m für die Summe  
         aller Grundstücksgrenzen ist einzuhalten. Weitere Vorschriften bezüglich der Abstands-
         flächen nach § 6 BayBO in der aktuellen Fassung sind ebenso zu beachten.

0.3 Gestaltung der baulichen Anlagen:

0.3.1 Allgemeines

         Die Häuser sind individuell zu gestalten. Aus diesem Grunde ist es nicht zulässig, dass
         im Falle von Typenhausplanungen mehr als zwei nebeneinander stehende Gebäude
         gleich geplant werden.
         Antennenanlagen sind, wenn empfangstechnisch möglich, im Dach unterzubringen.
         Gemeinschaftsanlagen sind wünschenswert.
         Liegende Dachfenster (Einzelgröße max. 1,00 m²) sind auf ein Minimum von höchstens
         zwei Stück je Hauslänge zu beschränken. Unmittelbar nebeneinander angeordnete
         Dachgaupen und Dachflächenfenster sind nicht zulässig.
         Die Gebäude sind so zu gestalten, dass sie im Einklang mit Art. 11 BayBO nicht ver-
         unstaltend wirken.

         Unter Berücksichtigung der ortsüblichen Bauweise und wegen Anpassung an das 
         vorhandene Straßen-, Orts- und Landschaftsbild wird darüber hinaus folgendes festge-
         setzt:
          -   Das Abschleppen des Hauptdaches z.B. über Garagen oder angebaute Nebenge-
              bäude ist nicht zulässig. Seitliche Anbauten sind durch angesetzte Dachflächen 
              auszuführen.
          -   Dachkehlen sind zu vermeiden.
          -   Proportion von Hauslänge zur Hausbreite beim freistehenden Einzelhaus wird im
              Verhältnis von 1,6 : 1,0 empfohlen. Eine Unterschreitung von 1,3 : 1,0 ist aus gestal-
              terischen Gründen nicht erwünscht - ist jedoch zulässig.

Erschließung und Versorgung:

- Stromversorgung:
  Die Stromversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Vilshofen GmbH.

- Bodenversiegelung:
  Um den Anfall von Oberflächenwasser gering zu halten und die Grundwasserneubildung zu
  fördern, wird durch entsprechende Festlegung die Bodenversiegelung auf das unumgängliche 
  Maß beschränkt, d.h. die geplanten Grundstückszufahrten, Parkplätze usw. sind mit wasser-
  durchlässigen Belägen (z.B. Schotterrasen, Rasengittersteine, Mineralbeton, Pflaster mit 
  breiten Fugen) zu gestalten.

- Wasserversorgung:
  Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser erfolgt durch den Anschluss an das Wasser-
  versorgungsnetz der Stadtwerke Vilshofen GmbH. 
  Entsprechend § 1 a Wasserhaushaltsgesetz soll auf eine sparsame Verwendung von Grund-
  wasser geachtet werden. Ein wesentlicher Beitrag zur Wassereinsparung wird durch 
  wassersparende Technologien (u.a. Wasserspararmaturen, Spartaste für Toilettenspül-
  kästen), sowie durch Verwendung von Regenwasser zur Gartenbewässerung bzw. zu 
  sonstigen Brauchwasserzwecken (mit Regenwassersammelbehälter) erreicht.

- Abwasserentsorgung:
  Die Abwasserbeseitigung soll im Mischsystem stattfinden.
  Um den Anfall von Oberflächenwasser gering zu halten, die Verdunstung zu fördern und den
  Grundwasserhaushalt zu stärken, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

  1. Dezentrale Regenwasserrückhaltung auf privaten Baugrundstücken.
  2. Naturnahe Ausbildung der Entwässerungseinrichtungen.
  3. Maßnahmen zur Wasserrückhaltung in öffentlichen Grünflächen.
  4. Ableitung des Niederschlagswassers in offenen Rinnen, Mulden und Gräben.
  5. Breitflächige Versickerung des Niederschlagswassers.
  6. Begrenzung der neu zu versiegelnden Verkehrsflächen auf das unbedingtnotwendige Maß.
  7. Ausbildung untergeordneter Verkehrsflächen mit versickerungsfähigen Belägen.

- Regenwasserzisternen
  Für die Bauparzelle sollte nach Möglichkeit eine Regenwasserzisterne zur Regenwasser-
  nutzung vorgesehen werden.

Belange der Bayernwerk AG

Beidseitig von Erdkabel ist eine Zone je 2,5 m von Baumpflanzungen und 1,0 m von Bebau-
ungen möglichst freizuhalten. Dies dient bei eventuellen Aufgrabungen dem Schutz der 
Baumwurzeln und zugleich dem Schutz der Kabel vor starkem Wurzeltrieb. Wird dieser 
Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der Bayernwerk AG geeignete Schutz-
maßnahmen durchzuführen.

Belange der Abfallwirtschaft

Die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Vorschriften der Abfallwirtschaftssatzung
des ZAW Donau-Wald bleiben hiervonunberührt und sind ebenfalls zu beachten. Hinsicht-
lich der geplanten Wohneinheiten ist mit einem erheblichen Platzbedarf für die Abfallbe-
hälter zu rechnen. Die genaue Anzahl und Größen sind davon abhängig, inwieweit Abfall-
behälter einzeln oder gemeinsam genutzt werden. Die Ausweisung und optimale Gestal-
tung von ausreichenden Stellplätzen für Abfallbehälter des praktizierten 3-Tonnen-Holsys-
tems (Restmüll, Papier, Bioabfälle) ist vorzusehen.

Belange der Bodendenkmalpflege:

Aufgrund der siedlungsgünstigen Topographie des Planungsgebietes sind im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Bodendenkmäler zu vermuten. Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Be-
reich des Bebauungsplans ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG
notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denk-
malschutzbehörde oder der Kreisarchäologie Passau zu beantragen ist.
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren gegebenenfalls die
fachlichen Anforderungen formulieren.
Der Erlaubnisantrag, wie auch die letztendliche Durchführung, ist durch den Antragsteller zu 
bewerkstelligen.
Im Falle der Denkmalvermutung werden im Rahmen des Erlaubnisverfahrens auch Möglich-
keiten zur Unterstützung des Antragstellers bei der Denkmalfeststellung geprüft.

Belange der Wasserwirtschaft:

Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich gene-
rell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen
Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt bzw.
das WWA Deggendorf zu informieren.

Belange der Deutschen Bahn AG

 1. Infrastrukturelle Belange:
   - Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung 
     und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen 
     Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren.
   - Bei Planung von Solaranlagen auf Dächern in der Nähe der Gleise hat der Bauherr sicher-
     zustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschun-
     gen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.
   - Grundsätzlich dürfen Oberflächen- und sonstige Abwässer nicht auf oder über Bahngrund 
     abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer 
     Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.
   - Durch die Maßnahme darf dem Bahngelände kein zusätzliches Oberflächenwasser zuge-
     führt werden.
   - Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Oberleitungsanlage der DB AG. Auf die 
     Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung und die hiergegen einzuhaltenden 
     einschlägigen Bestimmungen wird ausdrücklich hingewiesen.
   - Die Funktionsweise der Oberleitungsanlage darf zu keinem Zeitpunkt in ihrer Verfügbarkeit 
     beeinträchtigt werden. Die Oberleitungsmasten müssen für Instandhaltungs- und Entstö-
     rungsarbeiten jederzeit allseitig zugänglich bleiben.
   - Bei allen Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter Spannung stehender, der Berüh-
     rung zugänglicher Teile der Oberleitung ist von diesen Teilen auf Baugeräte, Kräne, Ge-
     rüste und andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstücke nach allen Richtungen ein 
     Sicherheitsabstand von 3,0 m einzuhalten (DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3): 2011-09 und 
     DB Richtlinien 997.0101 Abschnitt 4 und 132.0123A01 Abschnitt 1). In diesem Bereich 
     dürfen sich weder Personen aufhalten noch Geräte bzw. Maschinen aufgestellt werden.
   - Kommen Fahrzeuge nach DB Ril 997.02 in den Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich 
     sind sie bahnzuerden.
   - Von einer Bepflanzung des Baugrundstücks zur Bahnseite hin darf keine Gefahr ausgehen 
     (u.a. bei Windbruch). Die Endwuchshöhe der zu pflanzenden Bäume sollte 4 m nicht über-
     schreiten.

1. Die Stadt Vilshofen an der Donau hat in der Sitzung vom 21.01.2021 gemäß § 2 Abs. 1 
    BauGB die Änderung des Bebauungsplans „Pleinting - Ortskern“ durch Deckblatt Nr. 16 
    beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am  ................. ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zum Entwurf der Änderung des Bebauungsplans „Pleinting - Ortskern“ durch Deckblatt 
    Nr. 16 in der Fassung vom 20.05.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffent-
    licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.06.2021 bis 05.07.2021 beteiligt.

3. Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplans „Pleinting - Ortskern“ durch Deckblatt Nr. 16
    in der Fassung vom 20.05.2021 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
    Zeit vom 04.06.2021 bis 05.07.2021 öffentlich ausgelegt.

4. Die Stadt Vilshofen an der Donau hat mit Beschluss des Stadtrats vom 22.07.2021 die
    Änderung des Bebauungsplans „Pleinting - Ortskern“ durch Deckblatt Nr. 16 gem. § 10 
    Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 22.07.2021 als Satzung beschlossen.

Vilshofen an der Donau, den .......................

.....................................................................
Florian Gams, 1.Bürgermeister

5. Ausgefertigt

Vilshofen an der Donau, den .......................

.....................................................................
Florian Gams, 1.Bürgermeister

6. Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans „Pleinting - Ortskern“ durch 
    Deckblatt Nr. 16 wurde am ................ gemäß §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 
    bekannt gemacht. Die Änderung des Bebauungsplans „Pleinting - Ortskern“ durch Deck-
    blatt Nr. 16 wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadt zu jeder-
    manns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
    Die Änderung des Bebauungsplans „Pleinting - Ortskern“ durch Deckblatt Nr. 16  ist
    damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
    Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hinge-
    wiesen.

Vilshofen an der Donau, den .......................

.....................................................................
Florian Gams, 1.Bürgermeister

   - Sollten Maßnahmen im unmittelbaren Bereich der Grundstücksgrenze (z.B. Errichtung / 
     Erneuerung eines Zaunes, Vegetationsarbeiten) durchgeführt werden, so ist zwingend 
     eine Kabeleinweisung erforderlich. Ansprechpartner hierfür die Feinplanungsstelle 
     Regensburg, E-Mail: fps.regensburg@deutschebahn.com.
   - Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren.
   - Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes der Berufsgenossenschaf-
     ten der Bauwirtschaft „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel“ sind strikt einzuhalten. 
     Die Merkblätter und eine Verpflichtungserklärung werden bei der örtlichen Einweisung 
     übergeben.
   - Die Empfangsbestätigung/Verpflichtungserklärung ist rechtzeitig vor Baubeginn und von 
     der bauausführenden Firma unterzeichnet an uns zurückzusenden.
   - Ohne Vorliegen der unterzeichneten Empfangsbestätigung / Verpflichtungserklärung darf
     mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden.
   - Auf Strafverfolgung nach StGB §§ 315, 316, 316b und 317 bei vorsätzlicher oder fahrläs-
     siger Beschädigung von Kabeln wird ausdrücklich hingewiesen.
   - Bahngrund darf weder im noch über dem Erdboden überbaut noch als Zugang bzw. 
     Zufahrt zum Baugrundstück sowie als Abstell- oder Lagerplatz (Erdaushub, Baumateria-
     len, u. ä.) – auch nicht im Rahmen der Baustelleneinrichtung – zweckentfremdet verwen-
     det werden.
   - Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, 
     dass unter keinen Umständen Baustoffe/Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwe-
     hungen) gelangen.
   - Grenzsteine, Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine dürfen nicht beschädigt, verän-
     dert, verschüttet oder überdeckt werden.
   - Der Deutschen Bahn AG dürfen durch das Vorhaben keine Nachteile und keine Kosten 
     entstehen. Anfallende Kosten sind vom Antragsteller zu übernehmen.
   - Auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn wird hingewiesen. Für alle zu Schadensersatz ver-
     pflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Be-
     trieb des Bauvorhabens abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der 
     Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben.

 Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten nebst 
 den dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Bestimmun-
 gen.

Belange des Eisenbahn-Bundesamt München

Es ist sicherzustellen, dass bei der Realisierung der Inhalte der Bebauungsplanänderung 
weder die Substanz der benachbarten Eisenbahnbetriebsanlagen noch der darauf statt-
findende Eisenbahnverkehr gefährdet wird. 

Belange der Vodafone GmbH

Es wird darauf hingewiesen, dass Anlagen der Vodafone GmbH bei der Bauausführung zu
schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verrin-
gert werden dürfen.
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung der Telekommunikationsanlagen 
erforderlich werden, ist ein Auftrag mit mindestens drei Monaten vor Baubeginn an 
TDR-S-Bayern.de@vodafone.com einzureichen, um eine Planung und Bauvorbereitung 
zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 
Es wird ebenfalls darauf higewiesen, dass der Vodafone GmbH ggf. (z.B. bei städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung der Telekommunikations-
anlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.

„Nutzung der Basisdaten der
Bayerischen Vermessungsverwaltung“
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1. Begründung zur Bebauungsplanänderung
1.1. Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes

Übersichtskarte Lage (nicht maßstäblich, BayernAtlas, 03/2021) 
 
Das beplante Areal (Fl.-Nr. 480/25) befindet sich im Ortsteil Pleinting, Stadt Vilsh-
ofen an der Donau, Gemarkung Pleinting, südwestlich des Ortkerns und ist an der 
Friedhofsstraße gelegen. Das Flurstück liegt laut Flächennutzungsplan in einem all-
gemeinen Wohngebiet (WA). 
Im Süden grenzt das Projekt an die Lärmschutzeinrichtung /-wand der Deutschen 
Bahn, welcher die Bahnlinie 5830 Passau Hbf – Obertraubling folgt. 
Im Norden, Osten und Westen grenzen Wohngebäude bzw. Siedlungsflächen an
den Geltungsbereich an. 
Derzeitig wird das Areal durch eine Wohnbebauung (Einzelhaus) genutzt.
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1.2. Örtliche Planungen (Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan)

Die Fläche des Geltungsbereichs ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Vilshofen an der Donau als allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt. 
Die planungsrechtlichen Voraussetzungen sind somit bereits gegeben. Eine Flä-
chennutzungsplanänderung ist nicht notwendig.

Auszug rechtskräftiger Flächennutzungsplan der Stadt Vilshofen an der Donau

Aufgrund der Deckblattänderung ergeben sich keine widersprüchlichen Aussa-
gen im Hinblick auf den Flächennutzungsplan. 

1.3. Anlass und Ziel der Bebauungsplanänderung
1.3.1. Anlass der Änderung

Die Stadt Vilshofen an der Donau hat am 21.01.2021 beschlossen, den Bebau-
ungsplan „Pleinting – Ortskern“ durch Deckblatt Nr. 16 zu ändern. Die durch das 
Deckblatt betroffene Fläche befindet sich auf den Flurnummern Fl. Nr. 480/25
Gemarkung Pleinting, Stadt Vilshofen an der Donau und bemisst eine Fläche von 
1.700 m². Durch die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes wird eine 
Vergrößerung der überbaubaren Fläche auf oben genannter Flurnummer ange-
strebt, um eine Verdichtung des Wohnraumes im Ortsteil zu generieren und die 
Potentiale der Innenentwicklung auszuschöpfen.
Das Aufstellungsverfahren soll gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden. Alle Voraussetzungen hierfür sind gegeben. 

Gemäß § 13a Ans. 1 Satz 1 können Bebauungspläne für die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die Nachverdichtung, oder andere Maßnahmen der Innen-
entwicklung in einem besonderen Verfahren aufgestellt werden.
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Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren sind:
• festgesetzte Grundflächen < 20.000 m²
• das Vorhaben unterliegt nicht der Pflicht zur Durchführung einer UVP nach 

dem UVPG
• Beeinträchtigungen im Sinne der FFH- oder der Vogelschutzrichtlinie sind 

nicht zu befürchten

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ist bei Bebauungsplänen, die im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt werden und weniger als 20.000 m² festgesetzte Grundflä-
che besitzen, ein naturschutzrechtlicher Ausgleich nicht erforderlich, also die Ein-
griffsregelung nicht anwendbar.

Da diese Deckblattänderung die Innenentwicklung des Ortsteils Pleinting der
Stadt Vilshofen an der Donau gemäß § 13a Abs. 1 fördert und weder die Zuläs-
sigkeit UVP-pflichtiger Vorhaben begründet bzw. vorbereitet wird, noch Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von 
FFH- und Europäischen Vogelschutzgebieten bestehen, kann die Durchführung 
des beschleunigten Änderungsverfahrens durchgeführt werden. Eine Umwelt-
prüfung und ein Umweltbericht sind nicht erforderlich. 

Bestehender Bebauungsplan „Pleinting - Ortskern“ – (nicht maßstäblich, Quelle: Stadt Vilshofen an
der Donau; schwarz); Geltungsbereich Deckblatt Nr. 16 (rot)
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1.3.2. Begründung und Ziel der Änderung

Für die Flurnummer 480/25 liegt der Wunsch zur Errichtung eines Einfamilienhauses
vor. Die textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Pleinting-
Ortskern bleiben weitestgehend erhalten. 

Um die Merkmale des geplanten Vorhabens zu erfüllen und die bestehenden 
Gebäudetypen in der Umgebung des Geltungsbereichs zu befolgen, wird in die-
sem Grundstück folgende Bebauung entwickelt: 

• Für das Vorhaben sind max. 2 Vollgeschosse zu errichten
• Daher ist im Geltungsbereich die maximale Wandhöhe auf 6,70 m zu be-

schränken.
• Die Bauweise des Projekts ist als offene festzusetzen, um sich in das Ortsbild 

einzufügen.
• Die überbaubaren Grundstücksflächen werden ebenso durch Baugrenzen 

definiert.
• Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und § 1 Abs. 5 

BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden, um den Ressourcenverbrauch zu vermeiden und die städtebauli-
che Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild zu erhalten. 

Durch die bestehende Infrastruktur und die bereits jetzt im Flächennutzungsplan 
als allgemeines Wohngebiet ausgewiesene Fläche stellt der Standort optimale 
Bedingungen für die Realisierung des Vorhabens bereit. 
Ebenso werden durch die Planung die Ziele der Innenentwicklung berücksichtigt 
und einem zusätzlichen Flächenverbrauch entgegengewirkt. 

1.3.3. Auswirkungen der Planung

Städtebauliche Auswirkungen
Aufgrund der Festsetzungen zum Deckblatt fügt sich das geplante Vorhaben gut 
in das Ortsbild ein.
Im Osten, Westen und Norden befinden sich ebenfalls alte bestehende Bebau-
ungen mit entsprechenden Gebäudehöhen.
Durch die Festlegungen zur Gebäudegestaltung bindet sich das neue Vorhaben 
optimal in die vorhandenen Strukturen des Wohngebietes ein. Es ist von keinen 
negativen Auswirkungen auf städtebauliche belange auszugehen.

Auswirkungen auf den Verkehr

Derzeitig ist das Grundstück nördlich an die Friedhofsstraße angebunden. Diese 
Anbindung bleibt weiterhin bestehen und wird zukünftig auch genutzt. Durch die 
geplante Bebauung sind keine langfristigen Auswirkungen auf die verkehrliche 
Situation zu erwarten. Die notwendigen Stellplatzflächen/Garagen mit Aufstell-
flächen von mind. 5 m werden im Bereich der bestehenden Zufahrt/Garagen 
erbracht. 
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1.3.4. Infrastruktur

- Wasserversorgung

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser erfolgt durch den Anschluss an das
Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Vilshofen GmbH.
Entsprechend § 1 a Wasserhaushaltsgesetz soll auf eine sparsame Verwendung 
von Grundwasser geachtet werden. Ein wesentlicher Beitrag zur Wassereinspa-
rung wird durch Wassersparende Technologien (u.a. Wasserspararmaturen, 
Spartaste für Toilettenspülkästen), sowie durch Verwendung von Regenwasser 
zur Gartenbewässerung bzw. zu sonstigen Brauchwasserzwecken (mit Regen-
wassersammelbehälter) erreicht.

- Abwasserentsorgung

Die geplanten Gebäude können an die bestehende Ortskanalisation (Mischsys-
tem) der Stadtwerke Vilshofen KU angeschlossen werden.

Um den Anfall von Oberflächenwasser gering zu halten, die Verdunstung zu för-
dern und den Grundwasserhaushalt zu stärken, werden folgende Maßnahmen 
empfohlen:

1. Dezentrale Regenwasserrückhaltung auf privaten Baugrundstücken 
2. Naturnahe Ausbildung der Entwässerungseinrichtungen 
3. Maßnahmen zur Wasserrückhaltung in öffentlichen Grünflächen
4. Ableitung des Niederschlagswassers in offenen Rinnen, Mulden und 

Gräben
5. Breitflächige Versickerung des Niederschlagswassers
6. Begrenzung der neu zu versiegelnden Verkehrsflächen auf das unbe-

dingt notwendige Maß
7. Ausbildung untergeordneter Verkehrsflächen mit versickerungsfähigen 

Belägen

- Löschwasserversorgung

Soweit die Löschwassermenge nicht aus dem öffentlichen Trinkwassernetz ent-
nommen werden kann und in einem Umkreis von 200 m keine unabhängige 
Löschwasserentnahmestelle zur Verfügung steht, sind Löschwasserbehälter mit 
solchem Volumen anzulegen, dass die Löschwasserversorgung über einen Zeit-
raum von mindestens 2 Stunden sichergestellt werden kann.

- Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Vilshofen GmbH.

- Abfallwirtschaft

Die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Vorschriften der Abfallwirt-
schaftssatzung des ZAW Donau-Wald bleiben hiervon unberührt und sind eben-
falls zu beachten. Hinsichtlich der geplanten Wohneinheiten ist mit einem erheb-
lichen Platzbedarf für die Abfallbehälter zu rechnen. Die genaue Anzahl und 
Größen sind davon abhängig, inwieweit Abfallbehälter einzeln oder gemeinsam 
genutzt werden. Die Ausweisung und optimale Gestaltung von ausreichenden 
Stellplätzen für Abfallbehälter des praktizierten 3-Tonnen-Holsystems (Restmüll, 
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Papier, Bioabfälle) ist vorzusehen. Hinweis dazu: Die Abfallbehälter sind in einer 
Reihe nebeneinander aufzustellen, da mit sie mit dem Greifarm aufgenommen 
werden können.

- Regenabfluss von Dachflächen

Da der Regenabfluss von unbeschichteten kupfer-, zink- und bleigedeckten 
Dachflächen hohe Metallkonzentrationen aufweisen kann, sind die genannten 
Materialien bei Dachdeckungen weitgehend zu vermeiden. Unbeschichtete 
Flächen mit einer Kupfer-, Zink- oder Bleiblechfläche über 50 m2 dürfen nur er-
richtet werden, wenn zur Vorreinigung des Niederschlagswassers Anlagen ver-
wendet werden, die der Bauart nach zugelassen sind.

- Bodenversiegelung

Um den Anfall von Oberflächenwasser gering zu halten und die Grundwasser-
neubildung zu fördern, wird durch entsprechende Festlegung die Bodenversie-
gelung  auf das unumgängliche Maß beschränkt, d.h. die Zufahrten, Parkplätze 
usw. sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Schotterrasen, Rasengittersteine, 
Mineralbeton, Pflaster mit breiten Fugen) zu gestalten.

1.3.5. Schallschutz

Das beplante Areal ist derzeitig als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
Nördlich in ca. 230 m Entfernung befindet sich die Bundesstraße B8 welche auf-
grund der hohen Verkehrsfrequentierung als potenzielle Immissionsquelle aufge-
führt wird. Durch die Entfernung und die Abschirmung durch das bestehende 
Siedlungsgebiet wird jedoch nicht mit einer nachteiligen Beeinträchtigung ge-
genüber dem geplanten Vorhaben durch den Verkehrslärm der Bundesstraße 
gerechnet.

Südlich an den Geltungsbereich angrenzend befindet sich die Bahnlinie 5830 
Passau Hbf – Obertraubling. Im Zuge eines Lärmsanierungsprogramms an Schie-
nenwegen im Bundesgebiet der Deutschen Bahn wurde für den Abschnitt Plein-
ting bereits eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Daraus wurde 
festgestellt, dass sowohl die Orientierungswerte der DIN 18005 (Verkehrslärm) als 
auch die Grenzwerte der 16. BImSchV auf der südlichen Hälfte der nördlich be-
nachbarten Flurstücke nicht eingehalten werden können. Diese hatte zur Folge, 
dass im Bereich der Ortsdurchfahrt der Bahnstrecke eine 3 m hohe Lärmschutz-
wand entlang der Bahntrasse errichtet wurde. Diese sorgt für ein Abschirmung 
der Bahnlinie hin zur bestehenden und geplanten Wohnbebauung. 

Um weitere eventuelle Beeinträchtigungen auf die Wohnbebauung zu vermei-
den, sind die folgenden Bestimmungen gemäß dem schalltechnischen Bericht 
Nr. S2104057 des Ingenieurbüros Geoplan GmbH (s. Anlage 2) ebenfalls zu be-
rücksichtigen:

1. Aufenthaltsbereiche im Freien (z. B. Balkone, Terrassen) sind in einem Ab-
stand von mindestens 25 m zur südlichen Grundstücksgrenze zu errichten. Alter-
nativ sind diese lärmabgeschirmt (z. B. Einhausung) auszuführen. 
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2. Angepasste Planung/Grundrissorientierung
Fenster von Schlafzimmern, insbesondere Kinderzimmern, sind an der Nordfas-
sade anzuordnen. Alternativ sind diese mit einer fensterunabhängigen Wohn-
raumbelüftung auszustatten, sodass ein zwingendes Öffnen der Fenster für Belüf-
tungszwecke nicht notwendig ist. 

3. Passiver Lärmschutz
Bei Neuerrichtung von Wohngebäuden sind ab einem maßgeblichen Außen-
lärmpegel von La ≥ 61 dB(A) passive Maßnahmen zum Schutz gegen einwirken-
den Lärm zu treffen. Im vorliegenden Fall ergibt sich aufgrund des Schienenlärms 
sowie den Vorgaben der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ein maßgeblicher 
Außenlärmpegel von maximal 79 dB(A).

Die Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so auszuführen, dass sie 
die Anforderungen an das gesamt bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges gem. 
DIN 4109 erfüllen. Der rechnerische Nachweis gem. DIN 4109 ist im Zuge des Bau-
antrages von einem geeigneten Fachbüro zu erbringen. 

1.3.6. Freiflächengestaltungsplan

Mit den Bauvorlagen ist ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen.

1.3.7. Einfriedungen

Festsetzungen zur Gestaltung von Einfriedungen sind dem Allgemeinen Deck-
blatt „Allgemeine Änderungen der Bebauungspläne, Ortsabrundungs- und Au-
ßenbereichssatzungen wg. Einfriedungen“ der Stadt Vilshofen an der Donau aus 
dem Jahr 2016 zu entnehmen.

1.3.8. Naturschutzrechtliche Belange

1.3.8.1. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bau-
leitplänen grundsätzlich eine Umweltprüfung durchzuführen.
Es entsteht keine Beeinträchtigung für die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter.
Gegenstand ist lediglich die Überarbeitung eines Teilbereiches eines rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes. Diese Änderung wird im Rahmen der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB durchgeführt. Eine Umweltprü-
fung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und der Umweltbericht nach § 2 a BauGB entfällt 
daher nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB.

1.3.8.2. Bestandsaufnahme und Bewertung

Gegenstand der Änderung ist lediglich die Überarbeitung eines Teilbereiches ei-
nes bereits genehmigten Bebauungsplanes. Im bisher rechtskräftigen Bebau-
ungsplan war die beplante Fläche als Privatgarten/ nicht überbaubare Grund-
stücksfläche festgesetzt. Entsprechend der topographischen Verhältnisse und 
der vorhandenen umliegenden Bebauung wird eine zweigeschossige Wohnbe-
bauung ausgewiesen. 



Bebauungsplanänderung „Pleinting - Ortskern“, Deckblatt Nr. 16
Stadt Vilshofen an der Donau, Gemarkung Pleinting Fassung vom 22.07.2021

10
Donau-Gewerbepark 5

94486 OSTERHOFEN
Tel.: 0 99 32 / 95 44 - 0

1.3.8.3. Gelände

Das Gelände ist eine ebene Fläche (313,2 -313, 6 m ü. NN). 

1.3.8.4. Derzeitige Nutzung

Das beplante Gelände wird derzeit als Privatgarten genutzt. In diesem Bereich 
befindet sich ebenfalls ein Nebengebäude, welches im Zuge der Realisierung 
des Vorhabens rückgebaut wird. Nördlich befindet sich ein bestehendes Wohn-
haus bzw. im Nordwesten eine Überdachung. Im Süden grenzt die Lärmschutz-
wand der Deutschen Bahn, bzw. die Bahnlinie 5830 Passau – Obertraubling an 
den Geltungsbereich.

1.3.8.5. Bestandsvegetation

Durch die Privatgartennutzung befinden sich im südlichen Geltungsbereich Ge-
hölze. Diese setzen sich sowohl aus heimischen Laub- und Nadelgehölzen als 
auch aus gebietsfremden Arten zusammen. 
Durch die geplante Realisierung eines Einfamilienhauses müssen die Gehölzstruk-
turen weitestgehend gerodet werden. 

1.3.8.6. Arten und Lebensräume

Aufgrund der derzeitigen Nutzung lässt sich im beplanten Areal lediglich in den 
oben angeführten Gehölzbereichen naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume
erahnen. Die Gehölzstrukturen weißen eine junge bis mittlere Altersausprägung 
auf. Bei einer Ortseinsicht konnten keine europarechtlich geschützten Arten ge-
mäß Anhang IV und V der FFH-Richtlinie festgestellt werden. Lediglich Allerwelts-
arten wie Amsel und Hausperling wurden im Gehölzbereich gesichtet. Nester 
wurden bei der Ortseinsicht nicht festgestellt. 
Durch die junge-mittlere Altersstruktur der Gehölze, die Lage des Geltungsberei-
ches, und die aktive Nutzung des Privatgartens wird von keinen Verbotstatbe-
ständen gemäß § 44 BNatSchG ausgegangen.  

1.3.8.7. Boden, Wasser und Grundwasserverhältnisse

Gemäß den Aussagen der Übersichtbodenkarte 1:25.000 des BayernAtlas han-
delt es sich bei dem Boden im Geltungsbereich um „Fast ausschließlich Pararend-
zina aus Carbonatschluff (Löss)“. 

Anhand der öffentlich einsehbaren Bohrungen des Umweltatlas Bayern wird von 
einem intaktem Grundwasserflurabstand ausgegangen.

Oberflächengewässer und wassersensible Bereiche sind im Geltungsbereich 
nicht vorhanden. Das beplante Areal befindet sich nicht im Bereich des HQ100 der 
Donau.

1.3.8.8. Kultur und Sachgüter

Für den Planbereich findet sich im Bayernviewer Denkmal des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege kein Hinweis auf Flächen mit Kulturdenkmalen (KD). 

Im Planungsgebiet sind keine Bodendenkmäler und keine denkmalgeschützten 
Gebäudekomplexe mit Ensemblewirkung ausgewiesen. Wegen der 
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siedlungsgünstigen Topografie des Planungsgebietes kann jedoch das Vorhan-
densein von Bodendenkmälern im Geltungsbereich nicht ausgeschlossen wer-
den. Aus diesem Grund bedürfen nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG Bodeneingriffe 
aller Art im Bereich des Bebauungsplanes einer denkmalrechtlichen Erlaubnis.
Der Erlaubnisantrag, wie auch die letztendliche Durchführung, ist durch den An-
tragsteller zu bewerkstelligen. Der Hinweis auf die Erlaubnispflicht ist im Bebau-
ungsplan unter den textlichen Hinweisen konkretisiert bzw. beschrieben. 

1.3.8.9. Erholung/ Klima /Mensch

Der Geltungsbereich befindet sich unmittelbar zwischen bestehender Bebau-
ung. Südlich grenzt die Lärmschutzeinrichtung der Deutschen bahn, bzw. die 
Bahnstrecke Obertraubling Passau an. 

Die Niederschläge betragen zwischen 750 mm und 850 mm. Die Jahresmitteltem-
peratur liegt zwischen 8 °C und 9 °C.
Der Geltungsbereich selbst besitzt derzeit keine klimatisch wirksamen Vegeta-
tions-flächen oder Biomassen, großvolumige Gehölze oder Vegetationsstruktu-
ren. Auf-grund der Lage an der Kapellenstraße und dem angrenzenden Ortsbe-
reich ist mit einem gestörten Kleinklima zu rechnen. 

Der Geltungsbereich selbst weist keine Erholungsfunktion auf. Während der Bau-
phase ist kurzzeitig mit erhöhtem Lärm durch die Baustelleneinrichtungen und 
Fahrbewegungen zu rechnen.

1.3.8.10. Flächeninanspruchnahme 

Durch die Bebauungsplanänderung werden derzeitige Privatgartenflächen ge-
nutzt und eine Innenverdichtung der Wohnbebauung im Ortsteil Pleinting geför-
dert.

Der sparsame Umgang mit Grund und Boden wurde bei der Planung berücksich-
tigt.
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Planung: Geoplan GmbH
Donau-Gewerbepark 5
94486 Osterhofen
FON: 09932/9544-0
FAX: 09932/9544-77
E-Mail: info@geoplan-online.de

............................................ ……………………………
Sebastian Joya Shaker Daniel Wagner
M. Sc. Environmental Sanitation B. Eng. (FH) Umweltsicherung

2. Anlagen zur Begründung zum Bebauungsplan

Anlage 1: Bebauungsplanänderung mit integriertem Grünordnungsplan (M 1:1000)

Anlage 2: Schalltechnischer Bericht Nr. S2104057 – Deckblatt Nr. 16 Ortskern Pleinting –
Geoplan GmbH


